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Gestaltungsplan Kofmehlareal  Solothurn - Beschwerden abgelehnt 

 

Solothurn, 10. März 2009 – Der Regierungsrat hält die von der Stadt Solothurn be-

schlossene Planung zum Bau eines Einkaufszentrums auf dem Kofmehlareal für um-

weltverträglich sowie recht- und zweckmässig. Er hat die dagegen erhobenen Be-

schwerden von Anwohnern abgewiesen. 

 

Die Einwohnergemeinde Solothurn beantragte dem Regierungsrat die Genehmigung 

eines Teilzonen- und Gestaltungsplanes mit Sonderbauvorschriften. Die Planung 

sieht den Bau eines Einkaufszentrums auf dem Kofmehlareal mit einer reinen 

Verkaufsfläche von 6500 m2 vor. Dagegen haben Anwohner Beschwerden erho-

ben. 

 

Der Regierungsrat hat diese Planung nun für recht- und zweckmässig befunden 

und die dagegen erhobenen Beschwerden abgewiesen. Weder die Standortwahl, 

die Erschliessung des Areals noch die Nutzungsart und Höhe des Gebäudes 

verstossen aus Sicht des Regierungsrates gegen übergeordnetes Recht oder hö-

herrangige Planung.  

 

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung macht der Regierungsrat verbindliche 

Auflagen für die Weiterbearbeitung des Projektes. 
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Weitere Auskünfte erteilt: 

Michael Grimm, Rechtsdienst Bau- und Justizdepartement, 032 627 25 11 
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